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§ 4014
 - Wasserstraßen-Verkehrsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Verwendung von Ankern, Trossen, Seilen und Ketten

1. Im Hafen sind die Anker klar zum Fallen zu halten; sie müssen sich in einer Lage be nden, die eine Beschädigung

anderer Fahrzeuge oder von Anlagen ausschließt. Das Schleifenlassen von Ankern, Trossen oder Ketten ist nur bei

der Überheckfahrt erlaubt.

2. Seile oder Ketten dürfen von Fahrzeugen bzw. Schwimmkörpern nur vorübergehend und nur soweit ausgebracht

werden, als es für Schi smanöver, Bauarbeiten oder Baggerungen unbedingt erforderlich ist. Bei Hochwasser

dürfen Seile auch quer über das Hafenbecken gespannt werden, soweit es die Sicherheit der Fahrzeuge bzw.

Schwimmkörper erfordert.

3. Ausgebrachte Seile oder Ketten sind zu bezeichnen, sofern durch sie die Schi fahrt gefährdet werden kann. Sie

sind einzuholen oder auf den Grund zu fieren, wenn es der Schiffsverkehr erfordert.
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